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Der Bundespräsident hat durch Anordnung vom 27. Dezember 2024  den 
23. Februar 2025 als Wahltag für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag 
bestimmt. Daher gebe ich gemäß § 32 der Bundeswahlordnung (BWO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 2002 (BGBl. IS. 1376), 
zuletzt geändert durch die Dreizehnte Verordnung zur Änderung der Bun-
deswahlordnung vom 12. September 2024 (BGBl.2024 I Nr. 283), unter 
Bezug auf den in meiner öffentlichen Bekanntmachung vom 18.12.2024 
gegebenen Hinweis folgende Informationen bekannt. 
 
Da der Bundestag aufgelöst wurde, wurden die maßgeblichen Fristen 
durch die Verordnung über die Abkürzung von Fristen im Bundeswahlge-
setz für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag gemäß § 52 Absatz 3 
Bundeswahlgesetz verkürzt. Daher fordere ich hiermit erneut zur Einrei-
chung von Wahlvorschlägen auf. 
 

 
          I.      Kreiswahlleiter, Abgrenzung des Wahlkreises 
 

Die Bezirksregierung Arnsberg hat mit Verfügungen vom 20.08.2024 
den Kreisdirektor des Kreises Olpe, Philipp Scharfenbaum, zum 
Kreiswahlleiter und Frau Nina Klauke zur stellvertretenden Kreiswahl-
leiterin für den Wahlkreis 148 Olpe – Märkischer Kreis I ernannt. 
Der Wahlkreis 148 Olpe – Märkischer Kreis I umfasst das gesamte 
Gebiet des Kreises Olpe sowie vom Märkischen Kreis die Gemeinden 
Halver, Herscheid, Kierspe, Lüdenscheid, Meinerzhagen und 
Schalksmühle. 

 
 
         II.     Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen 
 

  Gemäß § 32 Abs.1 Bundeswahlordnung (BWO) vom 19.04.2002 
(BGBl. I S. 1376) in der zurzeit geltenden Fassung 

 
  fordere ich hiermit auf,  
  Kreiswahlvorschläge zur Wahl des 21. Deutschen Bundestages 

für den Wahlkreis 148 Olpe – Märkischer Kreis I  
  bis spätestens 

Montag, 20.01.2025, 18.00 Uhr (Ausschlussfrist), 
beim Landrat des Kreises Olpe  
als Kreiswahlleiter  
des Wahlkreises 148 Olpe – Märkischer Kreis I 
im Dienstgebäude des Kreises Olpe in 57462 Olpe, Westfälische 
Str. 75, Zimmer 1.018 oder 1.014 (Postanschrift: Postfach 1560, 
57445 Olpe) 
einzureichen.  
Später eingehende Kreiswahlvorschläge können nicht mehr berück-
sichtigt werden. 

 
 
        III.      Wahlvorschlagsberechtigte 
 

Kreiswahlvorschläge können von 
- Parteien und  
- nach Maßgabe des § 20 Abs. 3 BWG von Wahlberechtigten  
eingereicht werden. 
 
Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem Landtag seit deren 
letzter Wahl nicht auf Grund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen 
mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten waren, können als solche 
einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie spätestens am 

Dienstag,  dem 07.01.2025, 18.00 Uhr 
dem Bundeswahlleiter, Statistisches Bundesamt, Gustav-
Stresemann-Ring 11, 65189 Wiesbaden, (Postanschrift:  65180 
Wiesbaden),  
ihre Beteiligung an der Wahl angezeigt haben und der Bundeswahl-
ausschuss ihre Parteieneigenschaft feststellt In der Anzeige ist anzu-
geben, unter welchem Namen sich die Partei an der Wahl beteiligen 
will. Die Anzeige muss von mindestens drei Mitgliedern des Bundes-
vorstandes, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Hat eine Partei kei-
nen Bundesvorstand, so tritt der Vorstand der jeweils obersten Partei-
organisation an die Stelle des Bundesvorstandes. Die schriftliche Sat-
zung und das schriftliche Programm der Partei sowie ein Nachweis 

über die satzungsgemäße Bestellung des Vorstandes sind der Anzei-
ge beizufügen. 
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die Anzeige gemäß § 18 
Abs. 2 BWG nicht die Verpflichtung zur Übersendung der Unterlagen 
gemäß § 6 Abs. 3 Parteiengesetz ersetzt, also unabhängig von diesen 
Mitteilungen geboten ist. 

 
 

IV.    Bestimmungen über Inhalt und Form der Wahlvorschläge, Zahl der 
        in bestimmten Fällen beizubringenden Unterschriften und Nach- 
        weise sowie die mit den Wahlvorschlägen vorzulegenden Erklä- 
        rungen, Niederschriften und Versicherungen: 

 
Auszug aus dem Bundeswahlgesetz: 
 
§ 20 - Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge 
  
(1) Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen eines Bewerbers 

enthalten. Jeder Bewerber kann nur in einem Wahlkreis und hier 
nur in einem Kreiswahlvorschlag benannt werden. Als Bewerber 
kann nur vorgeschlagen werden, wer seine Zustimmung dazu 
schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich. Kreis-
wahlvorschlag darf nur den Namen eines Bewerbers enthalten.  

 
(2) Kreiswahlvorschläge von Parteien müssen von dem Vorstand 

des Landesverbandes oder, wenn Landesverbände nicht beste-
hen, von den Vorständen der nächstniedrigen Gebietsverbände, 
in deren Bereich der Wahlkreis liegt, persönlich und handschrift-
lich unterzeichnet sein. Sie können nur dann zugelassen wer-
den, wenn für die Partei in dem betreffenden Land eine Landes-
liste zugelassen wird. Kreiswahlvorschläge der in § 18 Abs. 2 
genannten Parteien müssen außerdem von mindestens 200 
Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich und handschrift-
lich unterzeichnet sein; die Wahlberechtigung muß im Zeitpunkt 
der Unterzeichnung gegeben sein und ist bei Einreichung des 
Kreiswahlvorschlages nachzuweisen. Das Erfordernis von 200 
Unterschriften gilt nicht für Kreiswahlvorschläge von Parteien na-
tionaler Minderheiten. 

 
(3) Andere Kreiswahlvorschläge müssen von mindestens 200 Wahl-

berechtigten des Wahlkreises persönlich und handschriftlich un-
terzeichnet sein. Absatz 2 Satz 3 zweiter Halbsatz gilt entspre-
chend. 

 
(4) Kreiswahlvorschläge von Parteien müssen den Namen der ein-

reichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wendet, auch diese, andere Kreiswahlvorschläge ein Kennwort 
enthalten. 

 
§ 21 - Aufstellung von Parteibewerbern 

  
(1) Als Bewerber einer Partei kann in einem Kreiswahlvorschlag nur 

benannt werden, wer nicht Mitglied einer anderen Partei ist und 
in einer Mitgliederversammlung zur Wahl eines Wahlkreisbewer-
bers oder in einer besonderen oder allgemeinen Vertreterver-
sammlung hierzu gewählt worden ist. Mitgliederversammlung zur 
Wahl eines Wahlkreisbewerbers ist eine Versammlung der im 
Zeitpunkt ihres Zusammentritts im Wahlkreis zum Deutschen 
Bundestag wahlberechtigten Mitglieder der Partei. Besondere 
Vertreterversammlung ist eine Versammlung der von einer der-
artigen Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte gewählten Vertre-
ter. Allgemeine Vertreterversammlung ist eine nach der Satzung 
der Partei (§ 6 des Parteiengesetzes) allgemein für bevorste-
hende Wahlen von einer derartigen Mitgliederversammlung aus 
ihrer Mitte bestellte Versammlung.  
 

(2) In Kreisen und kreisfreien Städten, die mehrere Wahlkreise um-
fassen, können die Bewerber für diejenigen Wahlkreise, deren 
Gebiet die Grenze des Kreises oder der kreisfreien Stadt nicht 
durchschneidet, in einer gemeinsamen Mitglieder- oder Vertre-
terversammlung gewählt werden.  

 
(3) Die Bewerber und die Vertreter für die Vertreterversammlungen 

werden in geheimer Abstimmung gewählt. Jeder stimmberechtig-
te Teilnehmer der Versammlung ist hierbei vorschlagsberechtigt. 
Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Pro-
gramm der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. 
Die Wahlen dürfen frühestens 32 Monate, für die Vertreterver-
sammlungen frühestens 29 Monate nach Beginn der Wahlperio-
de des Deutschen Bundestages stattfinden; dies gilt nicht, wenn 
die Wahlperiode vorzeitig endet.  

 
(4) Der Vorstand des Landesverbandes oder, wenn Landesverbän-

de nicht bestehen, die Vorstände der nächstniedrigen Gebiets-
verbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, oder eine andere 
in der Parteisatzung hierfür vorgesehene Stelle können gegen 
den Beschluß einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung Ein-
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spruch erheben. Auf einen solchen Einspruch ist die Abstim-
mung zu wiederholen. Ihr Ergebnis ist endgültig. 

 
(5) Das Nähere über die Wahl der Vertreter für die Vertreterver-

sammlung, über die Einberufung und Beschlußfähigkeit der Mit-
glieder- oder Vertreterversammlung sowie über das Verfahren 
für die Wahl des Bewerbers regeln die Parteien durch ih-
re Satzungen. 

 
(6) Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewer-

bers mit Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, Form der 
Einladung, Zahl der erschienenen Mitglieder und Ergebnis der 
Abstimmung ist mit dem Kreiswahlvorschlag einzureichen. Hier-
bei haben der Leiter der Versammlung und zwei von dieser be-
stimmte Teilnehmer gegenüber dem Kreiswahlleiter an Eides 
Statt zu versichern, dass die Anforderungen gemäß Absatz 3 
Satz 1 bis 3 beachtet worden sind. Der Kreiswahlleiter ist zur 
Abnahme einer solchen Versicherung an Eides Statt zuständig; 
er gilt als Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches. 

 
§ 27 - Landeslisten 
  
(1) Landeslisten können nur von Parteien eingereicht werden. Sie 

müssen von dem Vorstand des Landesverbandes oder, wenn 
Landesverbände nicht bestehen, von den Vorständen der 
nächstniedrigen Gebietsverbände, die im Bereich des Landes 
liegen, bei den in § 18 Abs. 2 genannten Parteien außerdem von 
1 vom Tausend der Wahlberechtigten des Landes bei der letzten 
Bundestagswahl, jedoch höchstens 2 000 Wahlberechtigten, 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Die Wahlbe-
rechtigung der Unterzeichner eines Wahlvorschlages einer der in 
§ 18 Abs. 2 genannten Parteien muß im Zeitpunkt der Unter-
zeichnung gegeben sein und ist bei Einreichung der Landesliste 
nachzuweisen. Das Erfordernis zusätzlicher Unterschriften gilt 
nicht für Landeslisten von Parteien nationaler Minderheiten. 

 
(2) Landeslisten müssen den Namen der einreichenden Partei und, 

sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese enthal-
ten. 

 
(3) Die Namen der Bewerber müssen in erkennbarer Reihenfolge 

aufgeführt sein. 
 
(4) Ein Bewerber kann nur in einem Land und hier nur in einer Lan-

desliste vorgeschlagen werden. Als Bewerber einer Landesliste 
kann nur vorgeschlagen werden, wer nicht als Bewerber nach § 
20 Absatz 3 vorgeschlagen ist. In einer Landesliste kann nur be-
nannt werden, wer seine Zustimmung dazu schriftlich erklärt hat; 
die Zustimmung ist unwiderruflich. 

 
(5) § 21 Abs. 1, 3, 5 und 6 sowie die §§ 22 bis 25 gelten entspre-

chend mit der Maßgabe, daß die Versicherung an Eides Statt 
nach § 21 Abs. 6 Satz 2 sich auch darauf zu erstrecken hat, daß 
die Festlegung der Reihenfolge der Bewerber in der Landesliste 
in geheimer Abstimmung erfolgt ist. 

 
 
Auszug aus der Bundeswahlordnung: 
 
§ 34 - Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge 
  
(1) Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 13 

eingereicht werden.  
Er muss enthalten 

 
1. den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder 

Stand, Geburtsdatum, Geburtsort und Anschrift 
(Hauptwohnung) des Bewerbers, 

 
2. den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie 

eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, bei 
anderen Kreiswahlvorschlägen (§ 20 Abs. 3 des Ge-
setzes) deren Kennwort. 

 
Er soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und 
der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. 

 
(2) Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von mindestens drei Mit-

gliedern des Vorstandes des Landesverbandes, darunter dem 
Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und hand-
schriftlich zu unterzeichnen. Hat eine Partei in einem Land kei-
nen Landesverband oder keine einheitliche Landesorganisation, 
so müssen die Kreiswahlvorschläge von den Vorständen der 
nächstniedrigen Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahl-
kreis liegt, dem Satz 1 gemäß unterzeichnet sein. Die Unter-
schriften des einreichenden Vorstandes genügen, wenn er in-
nerhalb der Einreichungsfrist nachweist, dass dem Landeswahl-

leiter eine schriftliche, dem Satz 1 entsprechende Vollmacht der 
anderen beteiligten Vorstände vorliegt. 

 
(3) Bei anderen Kreiswahlvorschlägen haben drei Unterzeichner des 

Wahlvorschlages ihre Unterschriften auf dem Kreiswahlvor-
schlag (Anlage 13) selbst zu leisten. Absatz 4 Nr. 3 und 4 gilt 
entsprechend. 

 
(4) Muss ein Kreiswahlvorschlag von mindestens 200 Wahlberech-

tigten des Wahlkreises unterzeichnet sein, so sind die Unter-
schriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14 unter Be-
achtung folgender Vorschriften zu erbringen: 

1. Der Kreiswahlleiter liefert die Formblätter auf Anfor-
derung kostenfrei; er kann sie auch als Druckvorlage 
oder elektronisch bereitstellen. Bei der Anforderung 
sind Familienname, Vornamen und Anschrift 
(Hauptwohnung) des vorzuschlagenden Bewerbers 
anzugeben. Wird bei der Anforderung der Nachweis 
erbracht, dass für den Bewerber im Melderegister ei-
ne Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des Bun-
desmeldegesetzes eingetragen ist, wird anstelle sei-
ner Anschrift (Hauptwohnung) eine Erreichbarkeits-
anschrift verwendet; die Angabe eines Postfachs ge-
nügt nicht. Als Bezeichnung des Trägers des Wahl-
vorschlages, der den Kreiswahlvorschlag einreichen 
will, sind außerdem bei Parteien deren Namen und, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch 
diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen deren 
Kennwort anzugeben. Parteien haben ferner die Auf-
stellung des Bewerbers in einer Mitglieder- oder ei-
ner besonderen oder allgemeinen Vertreterversamm-
lung nach § 21 des Bundeswahlgesetzes zu bestäti-
gen. Der Kreiswahlleiter hat im Kopf der Formblätter 
die in Nummer 1 Satz 4 genannten Angaben sowie 
Familienname, Vorname und Wohnort (Ort der 
Hauptwohnung) des vorzuschlagenden Bewerbers 
zu vermerken. Wird der Nachweis erbracht, dass für 
den Bewerber im Melderegister eine Auskunftssperre 
gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes 
eingetragen ist, wird anstelle seines Wohnortes der 
Ort seiner Erreichbarkeitsanschrift verwendet; die 
Angabe eines Postfachs genügt nicht. 

 
2. Die Wahlberechtigten, die einen Kreiswahlvorschlag 

unterstützen, müssen die Erklärung auf dem Form-
blatt persönlich und handschriftlich unterzeichnen; 
neben der Unterschrift sind Familienname, Vorna-
men, Geburtsdatum und Anschrift (Hauptwohnung) 
des Unterzeichners sowie der Tag der Unterzeich-
nung anzugeben. Von Wahlberechtigten im Sinne 
des § 12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des Bundes-
wahlgesetzes ist der Nachweis für die Wahlberechti-
gung durch die Angaben gemäß Anlage 2 und die 
Abgabe einer Versicherung zu erbringen. Von Wahl-
berechtigten nach § 12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 
des Bundeswahlgesetzes ist der Nachweis für die 
Wahlberechtigung durch die Angaben gemäß Anlage 
2a und die Abgabe einer Versicherung an Eides statt 
zu erbringen. 

 
3. Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder 

gesondert eine Bescheinigung der Gemeindebehör-
de, bei der er im Wählerverzeichnis einzutragen ist, 
beizufügen, dass er im Zeitpunkt der Unterzeichnung 
in dem betreffenden Wahlkreis wahlberechtigt ist. 
Gesonderte Bescheinigungen des Wahlrechts sind 
vom Träger des Wahlvorschlages bei der Einrei-
chung des Kreiswahlvorschlages mit den Unterstüt-
zungsunterschriften zu verbinden. Wer für einen an-
deren eine Bescheinigung des Wahlrechts beantragt, 
muss nachweisen, dass der Betreffende den Kreis-
wahlvorschlag unterstützt. 

 
4. Ein Wahlberechtigter darf nur einen Kreiswahlvor-

schlag unterzeichnen; hat jemand mehrere Kreis-
wahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine Unter-
schrift auf allen weiteren Kreiswahlvorschlägen un-
gültig. 

 
5. Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen erst nach 

Aufstellung des Bewerbers durch eine Mitglieder- 
oder Vertreterversammlung unterzeichnet werden. 
Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig. 

 
(5) Dem Kreiswahlvorschlag sind beizufügen 

 
1. die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers nach 

dem Muster der Anlage 15, dass er seiner Aufstel-
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lung zustimmt und für keinen anderen Wahlkreis sei-
ne Zustimmung zur Benennung als Bewerber gege-
ben hat, 

 
2. eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebe-

hörde nach dem Muster der Anlage 16, dass der 
vorgeschlagene Bewerber wählbar ist, 

 
3. bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien  

 
a) eine Ausfertigung der Niederschrift über die 

Beschlussfassung der Mitglieder- oder Ver-
treterversammlung, in der der Bewerber 
aufgestellt worden ist, im Falle eines Ein-
spruchs nach § 21 Abs. 4 des Bundeswahl-
gesetzes auch eine Ausfertigung der Nie-
derschrift über die wiederholte Abstimmung, 
mit der nach § 21 Abs. 6 Satz 2 des Bun-
deswahlgesetzes vorgeschriebenen Versi-
cherung an Eides statt; die Niederschrift soll 
nach dem Muster der Anlage 17 gefertigt, 
die Versicherung an Eides statt nach dem 
Muster der Anlage 18 abgegeben werden; 

 
b) eine Versicherung an Eides statt des vorge-

schlagenen Bewerbers gegenüber dem 
Kreiswahlleiter nach dem Muster der Anlage 
15, dass er nicht Mitglied einer anderen als 
der den Wahlvorschlag einreichenden Partei 
ist; für die Abnahme der Versicherung an 
Eides statt gilt § 21 Abs. 6 Satz 3 des Bun-
deswahlgesetzes entsprechend,  

 
4. die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschrif-

ten nebst Bescheinigungen des Wahlrechts der Un-
terzeichner (Absatz 4 Nr. 2 und 3), sofern der Kreis-
wahlvorschlag von mindestens 200 Wahlberechtigten 
des Wahlkreises unterzeichnet sein muss. 

 
(6) Die Bescheinigung des Wahlrechts (Absatz 4 Nr. 3) und die Be-

scheinigung der Wählbarkeit (Absatz 5 Nr. 2) sind kostenfrei zu 
erteilen. Die Gemeindebehörde darf für jeden Wahlberechtigten 
die Bescheinigung des Wahlrechts nur einmal zu einem Kreis-
wahlvorschlag erteilen; dabei darf sie nicht festhalten, für wel-
chen Wahlvorschlag die erteilte Bescheinigung bestimmt ist. 

 
(7) Für Bewerber, die keine Wohnung in der Bundesrepublik 

Deutschland innehaben und sich dort auch sonst nicht gewöhn-
lich aufhalten, erteilt das Bundesministerium des Innern und für 
Heimat die Wählbarkeitsbescheinigung. Sie ist bei der für den 
Wohnort des Bewerbers zuständigen diplomatischen oder be-
rufskonsularischen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland, 
sonst unmittelbar unter Vorlage der erforderlichen Nachweise zu 
beantragen. 

 
 
Sämtliche amtliche Vordrucke können bei dem Kreiswahlleiter für 
den Wahlkreis 148 Olpe – Märkischer Kreis I unter Tel. 02761/81-
537 und 02761/81-449 oder unter der E-Mailadresse: wahlen@kreis-
olpe.de angefordert werden oder nach Rücksprache im Dienstgebäu-
de Westfälische Str. 75, 57462 Olpe abgeholt werden. 
 
Um Wahlvorschlagsträgern die Erstellung von Wahlvorschlägen zu er-
leichtern, steht für die kommende Bundestagswahl ein Online-Portal 
zur Verfügung. In dem Portal können Wahlvorschlagsträger die Vor-
drucke für die Bundestagswahl 2025 bequem online ausfüllen, verwal-
ten, herunterladen und ausdrucken. Eine benutzerfreundliche Menü-
führung, ergänzende Hilfetexte sowie Zusatzfunktionen wie die Auto-
vervollständigung von Adresseingaben unterstützen sie bei der Daten-
eingabe. Mehrfach benötigte Angaben müssen nur einmal eingegeben 
werden. Warnmeldungen und eine abschließende Plausibilitäts- und 
Vollständigkeitskontrolle weisen auf mögliche Unstimmigkeiten hin, so 
dass Fehleingaben überprüft und noch vor der Einreichung des Wahl-
vorschlags berichtigt werden können. Wenn die Dateneingabe abge-
schlossen ist, können die Formulare heruntergeladen und ausgedruckt 
werden. 
 
Nach dem Unterschreiben muss der Wahlvorschlag rechtzeitig bis 
zum Ablauf der Einreichungsfrist, also spätestens am 34. Tag vor der 
Wahl, also am 20.01.2025, um 18:00 Uhr schriftlich im Original einge-
reicht werden. Eine elektronische Einreichung des Wahlvorschlags 
über das Kandidatenportal ist nicht möglich. Eine inhaltliche Vorprü-
fung des Wahlvorschlags erfolgt erst, wenn der Wahlvorschlag schrift-
lich beim Wahlleiter eingeht.  
 
Insgesamt vereinfacht und beschleunigt das Kandidatenportal die Er-
stellung, Bearbeitung und Verwaltung eines Wahlvorschlags für die 
Bundestagswahl erheblich. 

Ihre Zugangsdaten erhalten Sie postalisch auf Anforderung per E-Mail 
an wahlen@kreis-olpe.de unter Angabe des Namens der Partei [, 
des Kennwortes als Wählergruppe oder Einzelbewerberin bzw. -
bewerber]. 
 

   V. Mängelbeseitigung und Zulassung 
 

Die Kreiswahlvorschläge werden unverzüglich nach Eingang geprüft. 
Werden Mängel festgestellt, benachrichtigt der Kreiswahlleiter die Ver-
trauensperson und fordert sie auf, behebbare Mängel rechtzeitig zu 
beseitigen. Mängel, die einen gültigen Kreiswahlvorschlag nicht zu-
stande kommen lassen, können nur bis zum Ablauf der Einreichungs-
frist (20.01.2025, 18.00 Uhr) beseitigt werden. 
 
Nach Ablauf der Einreichungsfrist bis zur Zulassung können nur noch 
Mängel an sich gültiger Kreiswahlvorschläge behoben werden. 
 
Ein gültiger Kreiswahlvorschlag liegt nach Ablauf der Einreichungsfrist  
nicht vor, wenn 
 

a. die Form oder Frist gemäß § 19 BWG nicht gewahrt ist, 
 

b. die erforderlichen gültigen Unterschriften der Parteivor-
stände und/oder die Unterstützungsunterschriften mit dem 
Nachweis der Wahlberechtigung der Unterzeichner fehlen, 
es sei denn, der Nachweis kann infolge von Umständen, 
die der Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, 
nicht rechtzeitig erbracht werden, 

 
c. bei einem Parteiwahlvorschlag die Parteibezeichnung 

fehlt, die nach § 18 Abs. 2 BWG erforderliche Feststellung 
der Parteieigenschaft abgelehnt ist oder die Ausfertigung 
der Niederschrift über die Aufstellung des Bewerbers für 
den betreffenden Wahlkreis und die Versicherung an Eides 
Statt nicht erbracht werden, 

 
d. der Bewerber mangelhaft bezeichnet ist, so dass seine 

Person nicht feststeht oder 
 

e. die Zustimmungserklärung des Bewerbers fehlt. 
 
Nach der Entscheidung über die Zulassung eines Kreiswahlvorschla-
ges ist jede Mängelbeseitigung ausgeschlossen. 

 
Gegen Verfügungen des Kreiswahlleiters im Mängelbeseitigungsver-
fahren kann die Vertrauensperson den Kreiswahlausschuss anrufen. 
Ruft eine Vertrauensperson gegen eine Verfügung des Kreiswahllei-
ters den Kreiswahlausschuss an, so hat dieser der Vertrauensperson 
Gelegenheit zur Äußerung zu geben und unverzüglich über die Verfü-
gung des Kreiswahlleiters zu entscheiden. 

 
Über die Zulassung der Kreiswahlvorschläge entscheidet der Kreis-
wahlausschuss in öffentlicher Sitzung. Zu dieser Sitzung werden die 
Vertrauenspersonen der Kreiswahlvorschläge vom Kreiswahlleiter ge-
laden. Ort, Zeit und Gegenstand der Verhandlungen des Kreiswahl-
ausschusses werden an den Eingängen des Kreishauses in Olpe öf-
fentlich bekannt gemacht. 
 
Der Kreiswahlausschuss hat Kreiswahlvorschläge zurückzuweisen, 
wenn sie verspätet eingereicht sind oder den Anforderungen nicht ent-
sprechen, die durch BWG und BWO aufgestellt sind, es sei denn, dass 
in diesen Vorschriften etwas anderes bestimmt ist. Die Entscheidung 
ist in der Sitzung des Kreiswahlausschusses bekannt zu geben. 
 
Weist der Kreiswahlausschuss einen Kreiswahlvorschlag zurück, so 
kann binnen drei Tagen nach Bekanntgabe der Entscheidung von der 
Vertrauensperson des Kreiswahlvorschlages, dem Bundeswahlleiter 
oder dem Kreiswahlleiter Beschwerde an den Landeswahlausschuss 
eingelegt werden. Der Bundeswahlleiter und der Kreiswahlleiter kön-
nen auch gegen eine Entscheidung, durch die ein Kreiswahlvorschlag 
zugelassen wird, Beschwerde erheben. 
 
Die Beschwerde gegen eine Entscheidung des Kreiswahlausschusses 
wird beim Kreiswahlleiter schriftlich oder durch Erklärung zur Nieder-
schrift eingelegt. Der Bundeswahlleiter hat seine Beschwerde beim 
Kreiswahlleiter, der Kreiswahlleiter seine Beschwerde beim Landes-
wahlleiter einzulegen. Die Schriftform gilt auch durch Telefax als ge-
wahrt. Der Kreiswahlleiter unterrichtet unverzüglich den Landeswahl-
leiter und den Bundeswahlleiter über die eingegangenen Beschwerden 
und verfährt nach den Anweisungen des Landeswahlleiters. Die Ent-
scheidung über die Beschwerde wird vom Landeswahlausschuss ge-
troffen. 
 
Im Interesse der Parteien und der übrigen Wahlvorschlagsberechtigten 
wird dringend empfohlen, die Kreiswahlvorschläge so rechtzeitig ein-
zureichen, dass etwaige Mängel, die die Gültigkeit des Kreiswahlvor-
schlages berühren, noch vor Ablauf der Einreichungsfrist (20.01.2025, 
18.00 Uhr) behoben werden können. 
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Olpe, den 30.12.2024 
 
Der Landrat des Kreises Olpe 
als Kreiswahlleiter des Wahlkreises 148 Olpe – Märkischer Kreis I  
für die Bundestagswahl 2025 
 
  
Klauke 
Stellv. Kreiswahlleiterin 
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